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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 
i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung  
 
Der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 8 über die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren Verwendung erstattet. Der 
Bericht steht vom Tag der Einberufung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.arbomedia.net zur Einsichtnahme zur Verfügung. Er hat folgenden Inhalt:  
 
Die ARBOmedia AG hat in der Hauptversammlung vom 25. November 2008 einen 
Ermächtigungsbeschluss gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien 
gefasst, der bis zum 24. Mai 2010 befristet ist. Der Gesellschaft soll in der diesjährigen 
Hauptversammlung wieder gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG die Möglichkeit gegeben 
werden, künftig im Interesse der Gesellschaft in der Lage zu sein, im Rahmen der 
Ermächtigung von diesem Instrumentarium Gebrauch machen zu können. Nach dem 
durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) geänderten § 
71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die Ermächtigung nunmehr für die Dauer von bis zu fünf 
Jahren erteilt werden. Der längere Ermächtigungszeitraum bietet flexiblere 
Gestaltungsmöglichkeiten. Daher soll die Ermächtigung für die gesetzlich zugelassene 
neue Höchstdauer von fünf Jahren erteilt werden. Mit der vorgeschlagenen 
Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG vorgesehenen Möglichkeit des Erwerbs und der anschließenden Verwendung 
eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen Vorteile im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.  
Mit der im Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung soll die Gesellschaft 
in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene 
Aktien über die Börse oder ein öffentliches Kaufangebot bis zu einer Höhe von 
insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, befristet bis zum 06. Juni 2015, 
zu erwerben.  
Bei einem Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot ("Tenderverfahren") kann jeder 
Aktionär entscheiden, wie viele Aktien und - bei Festlegung einer Preisspanne - zu 
welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die Anzahl der zum festgesetzten 
Preis angebotenen Aktien die Höchstmenge der von der Gesellschaft nachgefragten 
Aktien, ist eine Zuteilung erforderlich. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte 
Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis maximal 100 Aktien 
vorzusehen, damit bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten gebrochene 



  
Beträge und kleine Restbestände vermieden werden können und die technische 
Abwicklung erleichtert wird. 
Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können zu allen gesetzlich 
zulässigen Zwecken verwendet werden, insbesondere zu den folgenden: 
Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder 
durch ein öffentliches Angebot mit Bezugsrecht an alle Aktionäre wieder veräußert 
werden. Mit diesen Möglichkeiten wird der Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Aktionäre gewahrt. 
Darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen Aktien auch ohne ein 
an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot veräußern, wenn der Preis der 
Aktien den Marktpreis einer börsenähnlichen Einrichtung oder Handelsplattform zur 
Zeit der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.  
Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgesehenen 
Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG Gebrauch gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere 
die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren im In- und Ausland 
Aktien der Gesellschaft anzubieten und den Aktionärskreis zu erweitern. Die 
Gesellschaft soll mit der erbetenen Ermächtigung in die Lage versetzt werden, auf 
günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. Eine nachhaltige 
Einflussnahme auf den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wird nicht verfolgt. Die 
Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei angemessen 
gewahrt. Die auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützte Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener Aktien ist unter Einbeziehung 
von Aktien, für die das Bezugsrecht in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, auf insgesamt höchstens 10 % 
des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Dem Schutz der Aktionäre vor 
Verwässerung wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis 
veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Marktpreis nicht wesentlich 
unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen 
Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei - unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten - bemühen, einen eventuellen 
Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Interessierte Aktionäre 
können somit ihre Beteiligungsquote durch Zukäufe am Markt zu im Wesentlichen 
gleichen Bedingungen erhalten. 
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, eigene Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gegen eine Sachleistung zu veräußern. Damit soll die Gesellschaft die 
Möglichkeit erhalten, eigene Aktien als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder auch anderen mit dem 
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft in Zusammenhang stehenden 
Wirtschaftsgütern anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb und die 
Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung im 



  
Rahmen des Erwerbs von Wirtschaftsgütern. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll 
der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende 
Gelegenheiten zum Erwerb schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der 
vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Dabei darf der Wert der 
Sachleistung, für die die Aktien gewährt werden, bei einer Gesamtbeurteilung nicht 
unangemessen niedrig sein. Dadurch wird sichergestellt, dass allenfalls eine 
unwesentliche Verwässerung der Vermögensverhältnisse der Aktionäre eintritt. 
Konkrete Akquisitionsvorhaben, für die eigene Aktien eingesetzt werden sollen, 
bestehen derzeit nicht.  
Ferner sieht die Ermächtigung vor, dass die eigenen Aktien unter dem Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre dafür verwendet werden können, die Wandel- oder 
Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten von Gläubigern von durch die Gesellschaft 
oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel-, Teilschuld- oder 
Optionsschuldverschreibungen zu erfüllen. So kann es zweckmäßig sein, anstelle 
einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Wandel- 
oder Optionsrechte bzw. zur Erfüllung der Wandlungspflichten einzusetzen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Wandel-, Teilschuld- oder Optionsschuldverschreibungen 
grundsätzlich selbst nur unter Beachtung des Bezugsrechts der Aktionäre begeben 
werden dürfen, so dass insoweit mittelbar das Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt 
wird.  
Schließlich soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, 
eigene Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der mit ihr verbundenen 
Unternehmen auszugeben, soweit diese Personen aufgrund von 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen berechtigt sind. Soweit eigene Aktien an Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, obliegt die Entscheidung 
hierüber dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. Damit soll der Gesellschaft die Möglichkeit 
eingeräumt werden, Aktien zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen / 
aktienbasierter Vergütung zu verwenden, ohne hierfür Kapitalerhöhungen vornehmen 
zu müssen.  
 
München, im April 2010 
 
ARBOmedia AG 
 
Der Vorstand 
 

 


